
Dichtigk eitsprüfung dur ch
 TV-Inspektion:

Nach der Reinigung erfolgt eine Sichtprüfung 
mit einer Schiebe- oder Satellitenschwenkkopf-
kamera. Mit dieser Technik kann man bis zu 
50 Meter in einen Hausanschluss einfahren. 
Die gesamte Dokumentation der Kamerafahrt 
wird für den Kunden digital auf DVD aufge-
zeichnet und gespeichert. Bei dieser sog. opti -
schen Inspektion wird der bauliche Zustand der 
Leitungen mittels einer Farbkamera (Kummert 
Pro� 3) auf alle gegebenenfalls vorhandenen 
sichtbaren Schäden hin untersucht, festge-
stellt und dokumentiert. Die darauf folgende 
Bewertung des baulichen Zustandes lässt 
Rückschlüsse auf die Dichtheit des Kanales zu. 
Nicht sichtbare Schäden wie z.B. das Fehlen 
von Dichtungen können mit der Kamera nicht 
festgestellt werden.

Dichtigk eitsprüfung 
mit Wasser oder Luft:  
Wenn die Kamerabefahrung keinen sicheren 
Aufschluss über die Dichtheit gibt, wird die 
Abwasserleitung zusätzlich mit Wasser  oder 
Luft gemäß §61 a LWG geprüft.

Die Prüfung 
Wasser steht an er ster Stelle:
Bei Hausanschlüssen steht die Prüfung an ers-
ter Stelle. Dabei wird die zu prüfende Leitung 
abgesperrt und das Grundleitungssystem bis 
zur Oberkante des tiefsten Entwässerungsge-
genstandes mit Wasser gefüllt. Im Normalfall 
wird das Wasser über 15 Minuten gehalten. 
Danach darf nachkorrigiert werden. Nach 
Ablauf der Mindestprüfzeit von 30 Minuten 
wird der Wasserverlust gemessen. Wird dabei 
ein bestimmter Wert eingehalten, so gilt die 
Leitung als dicht. Tritt dieser Fall nicht ein, 
steht unweigerlich die Sanierung der defekten 
Leitung an. 

Nachweis:  
Unabhängig davon, ob die Dichtheit visuell 
oder technisch festgestellt wurde oder eine 
Sanierung erforderlich war, erhalten Sie über 
die Maßnahmen, die an Ihrem Hausanschluss 
getro�en wurden, einen Fachbetriebsnachweis, 
der von den Stadtwerken  
anerkannt wird.
 
Laut der Verwaltungsvorschrift 
NRW erfüllt die Fa. Hasenack 

diese Kriterien.

Dichtigk eitsprüfung: 
Stichtag für alle Hausbesitzer 
ist der 31.  Dezember 2015

„Dicht halten“, so lautet die Devise beim 
Thema Dichtigkeitsprüfung. Und zwar vor allem 
dann, wenn es um die Qualität und die Funk-
tionalität von Abwasser- und Grundleitungen 
innerhalb der Grundstücksgrenze geht. Bis zum 
31. Dezember 2015 müssen alle Leitungen, die 
das Haus und den Abwasserkanal verbinden, 
einer schonungslosen Dichtigkeitsprüfung 
standhalten. Halten die Leitungen allerdings 
nicht dicht, müssen sie saniert werden. Und das 
wird aufgrund der Kostspieligkeit in der Regel 
schnell zu einer unliebsamen Angelegenheit.

Erste Schritte:
1) Machen Sie sich ein Bild von Ihrer Abwasseranlage:

- Haben Sie alle Unterlagen zu Ihrer Abwasseranlage?

- Wo verläuft Ihre Abwasseranlage?

- An welcher Stelle sind Sie an das ö�entliche 
 Kanalnetz angeschlossen?

- Aus welchem Material sind Ihre Abwasserleitungen?

- Haben Sie einen Revisionsschacht?

2) Schätzen Sie den Zustand Ihrer Abwasserleitungen 
 ein. Anhaltspunkte für Schäden sind zum Beispiel:

- Häu�ge Ab�ussstörungen

- Hohes Alter der Grundstücksentwässerungsanlage

- Gehölze im Bereich der Grundstücksleitungen 
 (Wurzeleinwuchs)

- Absenkung des Erdbereichs im Bereich der Grund- 
 stücksleitungen

So sollte die Dur chführung 
einer Dichtheitsprüfung ablaufen:
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